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§ 75 ZÄG Berufspflichten
 ZÄG - Zahnärztegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Angehörige der Zahnärztlichen Assistenz haben ihren Beruf ohne Unterschied der Person gewissenhaft

auszuüben. Sie haben das Wohl und die Gesundheit der Patienten/Patientinnen unter Einhaltung der hiefür

geltenden Vorschriften und nach Maßgabe der fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen

zu wahren und sich berufsspezifisch regelmäßig fortzubilden. Jede eigenmächtige Heilbehandlung ist zu

unterlassen.

1. (3)Angehörige der Zahnärztlichen Assistenz sind zur Anzeige an die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft

verpflichtet, wenn sich in Ausübung der beruflichen Tätigkeit der begründete Verdacht ergibt, dass durch eine

gerichtlich strafbare Handlung

1. 1.der Tod, eine schwere Körperverletzung oder eine Vergewaltigung herbeigeführt wurde oder

2. 2.Kinder oder Jugendliche misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht werden oder

worden sind oder

3. 3.nicht handlungs- oder entscheidungsfähige oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder einer geistigen

Behinderung wehrlose Volljährige misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht werden

oder worden sind.

2. (4)Eine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 3 besteht nicht, wenn

1. 1.die Anzeige dem ausdrücklichen Willen des/der volljährigen handlungs- oder entscheidungsfähigen

Patienten/Patientin widersprechen würde, sofern keine unmittelbare Gefahr für diese oder eine andere

Person besteht, oder

2. 2.die Anzeige im konkreten Fall die berufliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines

persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, sofern nicht eine unmittelbare Gefahr für diese oder eine

andere Person besteht, oder

3. 3.der/die Berufsangehörige eine entsprechende Meldung an den Dienstgeber erstattet hat und durch diesen

eine Anzeige an die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft erfolgt ist.

3. (5)Weiters kann in Fällen des Abs. 3 Z 2 die Anzeige unterbleiben, wenn sich der Verdacht gegen einen/eine

Angehörigen/Angehörige (§ 72 Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974) richtet, sofern dies das Wohl des

Kindes oder Jugendlichen erfordert und eine Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfeträger und gegebenenfalls

eine Einbeziehung einer Kinderschutzeinrichtung an einer Krankenanstalt erfolgt.
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